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Das Wasser sollte nicht korrosiv sein. Bei Wasser, das bestimmt ist in Flaschen in Verkehr gebracht zu werden, darf der pH-Wert am Punkt
der Abfüllung bis zu 4,5 betragen.  Ist dieses Wasser von Natur aus kohlensäurehältig oder ist es mit Kohlensäure versetzt, kann der 
Mindestwert niedriger sein.
Für den Verbraucher annehmbar und ohne anormale Veränderung
Dieser Richtwert gilt nicht für Warmwasser aus TWE Anlagen

TrinkwV: Trinkwasserverordnung BGBl II 304/2001

Die Probenahme erfolgte gemäß: EN ISO 19458 : 2006-08

 Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des 
Untersuchungsumfanges - eingehalten.
Beginn der Prüfungen:  09.10.2025
Ende der Prüfungen:  13.10.2025

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme 
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht für die vom Kunden bereitgestellten
Informationen verantwortlich.  Die ggf. im vorliegenden Prüfbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des 
Laboratoriums und können sich auf die Validität der Prüfergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere 
schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig.  
Bei der Konformitätsbewertung wird als Entscheidungsregel der diskrete Ansatz angewendet (Messunsicherheiten werden nicht berücksichtigt), 
soweit durch entsprechende gesetzliche oder normative Grundlagen bzw. durch den Kunden nichts anderes festgelegt wurde.

AGROLAB Austria Herr Mag. Haginger, Tel. 07247/21000-0
Zeichnungsberechtigter Sachbearbeiter
Verteiler

WDL WASSERDIENSTLEISTUNGS GMBH

Auftrag 751059 Gemeinde Vorchdorf, Versorgungsbereich ID-0720/1008
Analysennr. 237949 Trinkwasser

                                                                                            
                                                                                            

D
O

C
-1

0-
54

79
63

5-
D

E
-P

2

Seite 2 von 2
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Dr. Paul Wimmer
Manfred Gattringer
Dr. Carlo C. Peich
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